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RS OGH 1984/3/29 6Ob548/84,
5Ob108/07d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1984

Norm

AußStrG §92

AußStrG §162

AußStrG §165

Rechtssatz

Das Inventar soll einen - vorläu6gen - Überblick über die Zusammensetzung und den Gesamtwert der Verlassenschaft

bieten. Dem p:egebefohlenen Erben kann es dabei zunächst eine Entscheidungshilfe an die Hand geben, ob eine

Erbserklärung abzugeben oder die Erbschaft auszuschlagen sei. Vor allem dient das Inventar aber dem Gerichte, die

gemäß § 165 AußStrG gebotene Erbteilung zu beurteilen. Schließlich ist das Gericht im Zweifelsfall des § 162 AußStrG

zur Beurteilung der Pflichtteilsausmessung auf ein Inventar als Grundlage angewiesen.

Entscheidungstexte

6 Ob 548/84

Entscheidungstext OGH 29.03.1984 6 Ob 548/84

NZ 1984,154 = JBl 1986,516 (Kralik) = SZ 57/67

5 Ob 108/07d

Entscheidungstext OGH 28.08.2007 5 Ob 108/07d

Ähnlich; Beisatz: Die Inventarisierung entfaltet weder in positiver noch in negativer Hinsicht Bindung für

Eigentumsfragen im Streitverfahren. (T1)
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